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§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte
Sachen, die durch Bruch (Zerbrechen) zerstört oder be-
schädigt werden. Die Leistung erfolgt in Naturalersatz, so-
fern sich aus § 11 Nr. 2 nichts anderes ergibt.

2. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf

a) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z. B.
Schrammen, Muschelausbrüche);

b) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrschei-
ben-Isolierverglasungen;

c) Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder
seiner Ladung, ferner nicht auf Schäden durch Lö-
schen, Niederreißen oder Ausräumen bei diesen Ereig-
nissen.

3. Die Versicherung erstreckt sich außerdem nicht auf Schä-
den an versicherten Sachen und nicht auf versicherte Kos-
ten, die durch Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen,
Erdbeben oder Kernenergie1) verursacht werden.

§ 2 Versicherte Sachen

1. Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten,
fertig eingesetzten oder montierten

a) Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas;

b) Scheiben und Platten aus Kunststoff;

c) Platten aus Glaskeramik;

d) Glasbausteine und Profilbaugläser;

e) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff;

f) sonstige Sachen.

2. Nicht versichert sind Sachen, die bereits bei Antragstellung
beschädigt sind.

§ 3 Versicherte Kosten

1. Der Versicherer ersetzt

a) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens (§ 12 Nr. 1 b) für
geboten halten durfte;

b) Aufwendungen für das vorläufige Verschließen von Öff-
nungen (Notverschalungen, Notverglasungen);

c) Aufwendungen für das Abfahren von Glas- und sonsti-
gen Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und für
das Ablagern oder Vernichten (Entsorgungskosten).

2. Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer nach
Maßgabe des § 11 Nr. 3 bis 6 auch die infolge eines Versi-
cherungsfalls notwendigen Aufwendungen für

a) zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und
Montieren von versicherten Sachen durch deren Lage
verteuert (z. B. Kran- oder Gerüstkosten);

-------------------
1) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich

in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomge-
setz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungs-
vorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflicht-
versicherungen ab.

b) die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Ver-
zierungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den unter § 2
Nr. 1 genannten versicherten Sachen;

c) das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die
das Einsetzen von Ersatzscheiben behindern (z. B.
Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen usw.);

d) die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Be-
schlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen.

§ 4 Versicherungsort

1. Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versiche-
rungsortes.

2. Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag
bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden.

3. Gebäudeverglasungen sind nur an ihrem bestimmungs-
gemäßen Platz versichert.

§ 5 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsabschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von
Gefahrumständen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in
Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheb-
lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu
schließen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor
Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im
Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung einer Anzeigepflicht

a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom
Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverlet-
zung werden die anderen Bedingungen ab der laufen-
den Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie
um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Ge-
fahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In
dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündi-
gungsrecht hin zuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die An-
zeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt.

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
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zeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingun-
gen abgeschlossen hätte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand
bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet.

c) Kündigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer
hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen ab-
geschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a),
zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils
ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige
kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglis-
tiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b)
oder zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb
eines Monats in Schriftform geltend machen und dabei die
Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur
Begründung kann er nachträglich weitere Umstände inner-
halb eines Monats nach deren Kenntniserlangung ange-
ben.

Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der
Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils gel-
tend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b)
und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der An-
zeigepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr.
1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungs-
nehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer
kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn
weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a),
zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) erlöschen mit

Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist be-
läuft sich auf 10 Jahre, wenn der Versicherungsnehmer
oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arg-
listig verletzt hat.

§ 5 a Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und Gefahrer-
höhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tat-
sächlich vorhandenen Umstände so verändert werden,
dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Ver-
größerung des Schadens oder die ungerechtfertigte In-
anspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher
wird.

b) Für die Glasversicherung liegt eine Gefahrerhöhung
insbesondere vor, wenn

aa) sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach
dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt
hat;

bb) handwerkliche Arbeiten (z. B. Umbauten, Auf- oder
Abbau von Gerüsten) am Versicherungsort oder in
dessen unmittelbarer Umgebung ausgeführt wer-
den;

cc) die Wohnung länger als 60 Tage unbewohnt ist;

dd) der Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt
wird;

ee) das Gebäude dauernd oder vorübergehend leer
steht.

ff) bei Antragstellung vorhandene oder im Versiche-
rungsvertrag vereinbarte Einrichtungen und Maß
nahmen, welche die Gefahr mindern, beseitigt, in
der Quantität oder Qualität reduziert werden oder
der Versicherungsnehmer es unterlässt, den vor-
handenen oder vereinbarten Zustand aufrecht zu
erhalten.

c) Die Aufnahme oder Veränderung eines Betriebes,
gleich welcher Art und welchen Umfanges, ist dem Ver-
sicherer unverzüglich anzuzeigen.

d) Gefahrerhöhende Umstände werden durch Maßnah-
men des Versicherungsnehmers oder durch sonstige
gefahrmindernde Umstände ausgeglichen, insbesonde-
re soweit diese mit dem Versicherer vereinbart wurden.

e) Eine Gefahrerhöhung nach a liegt nicht vor, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den
Umständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Ge-
fahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so
muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Ver-
tragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt,
muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer un-
verzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis er-
langt hat.
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3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versi-
cherer

a) Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Nr. 2 a, kann der Versicherer den Vertrag fristlos
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.

Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den
Fällen nach Nr. 2 b und c bekannt, kann er den Vertrag
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen
oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschlie-
ßen.

Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung
um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Ab-
sicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kün-
digungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Ver-
tragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht in-
nerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von
der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der
Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhö-
hung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach
Nr. 2 a vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b und c ist der
Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die
Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müs-
sen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer sei-
ne Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versi-
cherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt,
so gelten Nr. 5 a Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leis-
tungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm
die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die
Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt

des Versicherungsfalls oder den Umfang der Leis-
tungspflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls
die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie
verlangt.

§ 6 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
(Sicherheitsvorschriften)

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versi-
cherungsnehmer vor dem Versicherungsfall zu erfüllen
hat, sind:

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen und behördlichen
Sicherheitsvorschriften;

bb) die Einhaltung aller vertraglich vereinbarten Si-
cherheitsvorschriften und aller sonstigen vertrag-
lich vereinbarten Obliegenheiten;

cc) dafür zu sorgen, dass die versicherten Sachen
fachmännisch nach den anerkannten Regeln der
Technik erstellt und eingebaut sind.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats,
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat,
den Vertrag fristlos kündigen. Das Kündigungsrecht des
Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.

2. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit
nach Nr. 1 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entspricht.

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverlet-
zung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflich-
tet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursächlich ist.

§ 7 Prämie; Beginn und Ende der Haftung

1. Erste oder einmalige Prämie

a) Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der
Regelung in Nr. 1 c und d zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt.

b) Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie

Die erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach
Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch
nicht vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.
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Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach
dem im Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versi-
cherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versi-
cherungsnehmers oder von getroffenen Vereinbarun-
gen ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens
einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins
zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die
erste Rate als erste Prämie.

c) Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem
nach Nr. 1 b maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt,
so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, so-
lange die Zahlung nicht bewirkt ist.

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

d) Leistungsfreiheit des Versicherers

Ist die erste oder einmalige Prämie bei Eintritt des
Versicherungsfalls nicht gezahlt, so ist der Versicherer
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der
Prämie aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit ist ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertre-
ten hat.

2. Folgeprämie

a) Fälligkeit

aa) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeit-
punkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

bb) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb
des im Versicherungsschein oder in der Prämien-
rechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

b) Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer
Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt,
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen.

c) Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

aa) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer
bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie
auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffor-
dern und eine Zahlungsfrist von mindestens 2 Wo-
chen ab Zugang der Zahlungsaufforderung be-
stimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam,
wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen
Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzel-
nen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen –
Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – aufgrund
der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

bb) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten
Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls mit der Zahlung der Prämie oder der
Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versiche-
rer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

cc) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mah-
nung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger
Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsneh-
mer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in
Verzug ist.

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Frist-
ablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsneh-
mer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug
ist.

Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kün-
digung ausdrücklich hinzuweisen.

d) Zahlung der Prämie nach Kündigung

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versiche-
rungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündi-
gung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbun-
den worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf
die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungs-
freiheit des Versicherers (Nr. 2 c bb) bleibt unberührt.

3. Lastschrift

a) Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichen-
de Deckung des Kontos zu sorgen.

b) Änderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass
eine oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einzie-
hungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der
Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in
Textform zu kündigen. Der Versicherer hat in der Kün-
digung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungs-
nehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und
zukünftige Prämien selbst zu übermitteln. Durch die
Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlge-
schlagenen Lastschrifteinzug können dem Versiche-
rungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

4. Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden
Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als ge-
stundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperio-
de werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit
einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn
eine Entschädigung fällig wird.

5. Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

a) Allgemeiner Grundsatz

aa) Im Falle der Beendigung des Versicherungsver-
hältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode
steht dem Versicherer für diese Versicherungspe-
riode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat.

bb) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn
der Versicherung weg, steht dem Versicherer die
Prämie zu, die er hätte beanspruchen können,
wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer
vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.
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b) Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt,
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

aa) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, sei-
ne Vertragserklärung innerhalb von 2 Wochen zu
widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der
Prämien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der
Versicherer in der Belehrung über das Widerrufs-
recht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und
den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der
Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der
Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist
beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der
Versicherer zusätzlich die für das erste Versiche-
rungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen
aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch ge-
nommen hat.

bb) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt
des Versicherers beendet, weil der Versicherungs-
nehmer Gefahrumstände, nach denen der Versi-
cherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt
hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer
die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktritts-
erklärung zu.

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt
des Versicherers beendet, weil die erste oder ein-
malige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist,
so steht dem Versicherer eine angemessene Ge-
schäftsgebühr zu.

cc) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfech-
tung des Versicherers wegen arglistiger Täu-
schung beendet, so steht dem Versicherer die
Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungs-
erklärung zu.

dd) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der
Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse
bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder
wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für
ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes
künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht.
Der Versicherer kann jedoch eine angemessene
Geschäftsgebühr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehen-
des Interesse in der Absicht versichert, sich
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versiche-
rer steht in diesem Fall die Prämie bis zu dem
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

6. Dauer und Ende des Vertrages

a) Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angege-
benen Zeitraum abgeschlossen.

b) Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr
verlängert sich der Vertrag nach Ablauf der vereinbarten
Vertragsdauer um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der
Vertragsparteien spätestens 3 Monate vor dem Ablauf
des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zu-
gegangen ist.

c) Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr
als 3 Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf
folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von 3
Monaten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens 3
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres zugehen.

d) Form der Kündigung

Die Kündigung nach c muss in Textform erfolgen.

e) Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung be-
darf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

§ 8 Mehrere Versicherer; Überversicherung

1. Mehrere Versicherer

a) Anzeigepflicht

aa) Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse ge-
gen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet,
dem Versicherer die andere Versicherung unver-
züglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der ande-
re Versicherer und die Werte der Risikomerkmale,
die der Berechnung der Prämie zugrunde liegen
(z. B. Glas-, Grund- oder Nutzfläche, Versiche-
rungssumme) anzugeben.

bb) Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht (siehe a), vorsätzlich oder grob fahrlässig,
so ist der Versicherer unter den in §§ 5 Nr. 2, 5 a
Nr. 3 und Nr. 5 beschriebenen Voraussetzungen
zur Kündigung berechtigt oder kann auch ganz
oder teilweise leistungsfrei sein. Leistungsfreiheit
tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des
Versicherungsfalls Kenntnis von der anderen Ver-
sicherung erlangt hat.

b) Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

aa) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die
Versicherungssummen zusammen den Versiche-
rungswert oder übersteigt aus anderen Gründen
die Summe der Entschädigungen, die von jedem
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versiche-
rungen zu zahlen wären, den Gesamtschaden,
liegt eine Mehrfachversicherung vor.

bb) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamt-
schuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag
aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach sei-
nem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer
kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag
des ihm entstandenen Schadens verlangen. Dies
gilt auch, wenn die Verträge bei demselben Versi-
cherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versi-
cherte aus anderen Versicherungsverträgen Ent-
schädigung für denselben Schaden, so ermäßigt
sich der Anspruch aus vorliegendem Vertrag in der
Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträ-
gen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Ge-
samtbetrag der Versicherungssummen, aus denen
die Prämie errechnet wurde, nur in diesem Vertrag
in Deckung gegeben worden wäre.
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Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen er
mäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus
allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschä-
digung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag
der Versicherungssummen in diesem Vertrag in
Deckung gegeben worden wäre.

Bei Vereinbarung eines Selbstbehaltes kann als
Entschädigung aus den mehreren Verträgen nicht
mehr als der Schaden abzüglich des Selbstbehal-
tes verlangt werden.

cc) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversi-
cherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-
schaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene
Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
gründenden Umständen Kenntnis erlangt.

Etwaige Schadensersatzansprüche des Versiche-
rers bleiben unberührt.

c) Beseitigung der Mehrfachversicherung

aa) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch
den die Mehrfachversicherung entstanden ist, oh-
ne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachver-
sicherung geschlossen, kann er verlangen, dass
der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder
der der Prämienberechnung zugrunde gelegte
Wert (z. B. Glas-, Grund- oder Wohnfläche, Versi-
cherungssumme) unter verhältnismäßiger Minde-
rung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt
wird, der durch die frühere Versicherung nicht ge-
deckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabset-
zung des der Prämienberechnung zugrunde geleg-
ten Wertes und die Änderung der Prämie werden
zu dem Zeit punkt wirksam, zu dem die Erklärung
dem Versicherer zugeht.

bb) Die Regelungen nach a sind auch anzuwenden,
wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstan-
den ist, dass nach Abschluss der mehreren Versi-
cherungsverträge der der Prämienberechnung zu-
grunde gelegte Wert (z. B. Glas-, Grund- oder
Nutzfläche oder im Falle der Prämienberechnung
nach Versicherungssummen der Versicherungs-
wert) gesunken ist.

Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungs-
verträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der
Versicherer geschlossen worden, kann der Versi-
cherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herab-
setzung der der Prämienberechnung zugrunde ge-
legten Werte und der Prämien verlangen.

2. Überversicherung

a) Übersteigen die der Prämienberechnung zugrunde ge-
legten Werte (z. B. Glas-, Grund- oder Nutzfläche, Ver-
sicherungssumme) die tatsächlichen Werte des versi-
cherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versi-
cherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen,
dass zur Beseitigung der Überversicherung die zugrun-
de gelegten Werte mit sofortiger Wirkung herabgesetzt
werden.

Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die
Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den der Ver-

sicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von
vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden
wäre.

b) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag
nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 9 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht
auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versi-
cherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der
Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kennt-
nis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichti-
gen.

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsneh-
mers und des Versicherten umfasst, muss sich der Ver-
sicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und
die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen,
wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungs-
nehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen
worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung
des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht
zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versi-
cherer nicht darüber informiert hat.

§ 10 Anpassung der Versicherung

1. Anpassung des Versicherungsumfanges

Die Haftung des Versicherers passt sich der Glaspreisent-
wicklung an; entsprechend verändert sich die Prämie.

2. Anpassung der Prämie

Die Prämie erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Ja-
nuar eines jeden Jahres für die in diesem Jahr beginnende
Versicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um
den sich der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte
Index für Verglasungsarbeiten verändert hat. Für gewerbli-
che Risiken gilt das Mittel aus den Indizes für gemischt
genutzte Gebäude, Bürogebäude und gewerbliche Be-
triebsgebäude.

Für Wohnung en, Einfamilien- und Mehrfamiliengebäude
gilt das Mittel aus den Indizes für Einfamilien- und Mehr-
familiengebäude. Der Veränderungsprozentsatz wird auf
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eine Stelle hinter dem Komma gerundet. Maßgebend sind
die für den Monat Mai veröffentlichten Indizes.

Ist eine Versicherungssumme vereinbart, verändert sie
sich entsprechend. Das Recht auf Herabsetzung der Ver-
sicherungssumme wegen erheblicher Überversicherung (§
8) bleibt unberührt.

3. Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers

Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über
die Erhöhung der Haftung des Versicherers und der damit
verbundenen Anpassung der Prämie kann der Versiche-
rungsnehmer durch Erklärung in Textform der Erhöhung
mit Wirkung für den Zeitpunkt widersprechen, in dem die
Anpassung wirksam werden sollte. § 11 Nr. 2 c findet An-
wendung.

§ 11 Naturalersatz; Entschädigung; Unterversicherung

1. Sachleistung

Ersetzt werden, soweit nichts anderes vereinbart ist, zer-
störte und beschädigte Sachen (§ 2) durch Liefern und
Montieren von Sachen oder Sachteilen gleicher Art und
Güte (Naturalersatz). Der Reparaturauftrag erfolgt durch
den Versicherer, so weit nicht etwas anderes vereinbart ist.
Notverglasungen und Notverschalungen nach § 3 Nr. 1 b
können vom Versicherungsnehmer in Auftrag gegeben
werden.

2. Abweichende Entschädigungsleistung

Der Versicherer leistet Entschädigung in Geld, wenn

a) eine Ersatzbeschaffung zu den ortsüblichen Wiederher-
stellungskosten nicht möglich ist;

b) sich im Versicherungsfall ergibt, dass die Beantwortung
von Antragsfragen nach Umständen, die für die Prämi-
enberechnung maßgeblich sind (z. B. Glas-, Grund-
oder Nutzfläche, Versicherungssumme) von den tat-
sächlichen Verhältnissen zum Zeitpunkt des Schaden-
eintritts abweicht und deshalb die Prämie zu niedrig be-
rechnet wurde; in diesem Fall wird nur der Teil des
Schadens ersetzt, der sich zu dem Schadenbetrag ver-
hält wie die zuletzt berechnete Jahresprämie zu der
Jahresprämie, die bei Kenntnis der tatsächlichen Um-
stände zu zahlen gewesen wäre (Unterversicherung);

c) der Versicherungsnehmer einer Anpassung gemäß § 10
Nr. 3 widersprochen hat, die vor Eintritt eines Schadens
hätte wirksam werden sollen. In diesem Fall wird nur
der Teil des Schadens ersetzt, der sich zu dem Scha-
denbetrag verhält wie die zuletzt berechnete Jahres-
prämie zu der Jahresprämie, die der Versicherungs-
nehmer ohne Widerspruch gegen jede seit Vertragsbe-
ginn erfolgte Anpassung zu zahlen gehabt hätte.

Restwerte werden angerechnet.

3. Zum Naturalersatz gehören nicht Kosten

a) gemäß § 3, insbesondere nicht die Kosten, um die sich
das Liefern und Montieren von versicherten Sachen
durch deren Lage verteuert (§ 3 Nr. 2 a);

b) die für die Angleichung (z. B. in Farbe und Struktur) un-
beschädigter Sachen aufzuwenden wären.

4. Kosten

Ersetzt werden gemäß § 3 die notwendigen Kosten zur
Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls. Bei Kosten ge-
mäß § 3 Nr. 2 höchstens der vereinbarte Betrag.

5. Entschädigung versicherter Kosten

Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kos-
ten gemäß § 3 gelten Nr. 2 b und c entsprechend.

6. Unterversicherung

a) Unterversicherung besteht, wenn

aa) die Versicherungssumme niedriger ist, als der Ver-
sicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalls oder

bb) die Angaben des Versicherungsnehmers zu den
Werten, die der Ermittlung der zu zahlenden Prä-
mie dienen (z. B. Glas-, Grund- oder Nutzfläche,
Versicherungssumme) niedriger sind als die tat-
sächlichen Gegebenheiten und daher die Prämie
zu niedrig berechnet wurde.

b) im Fall aa wird nur der Teil des nach Nr. 1 bis Nr. 6 er-
mittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Be-
trag verhält wie die Versicherungssumme zu dem Ver-
sicherungswert.

Im Fall bb wird nur der Teil des nach Nr. 1 bis Nr. 6
ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen
Betrag verhält, wie der zuletzt berechnete Jahresprämie
zu der Jahresprämie, die bei Kenntnis der tatsächlichen
Gegebenheiten berechnet worden wäre.

c) bei Versicherung auf Erstes Risiko gelten diese Best-
immungen über die Unterversicherung nicht.

§ 12 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei und
nach Eintritt des Versicherungsfalls

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versiche-
rungsfalls

a) den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzei-
gen, und zwar auch dann, wenn eine sofortige Ersatz-
leistung nicht beansprucht wird;

b) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu
mindern und dabei die Weisungen des Versicherers zu
befolgen; er hat, soweit die Umstände es gestatten,
solche Weisungen einzuholen;

c) dem Versicherer auf dessen Verlangen im Rahmen des
Zumutbaren jede Untersuchung über Ursache und Hö-
he des Schadens und über den Umfang seiner Ent-
schädigungspflicht zu gestatten, jede hierzu dienliche
Auskunft auf Verlangen in Textform – zu erteilen und die
erforderlichen Belege beizubringen;

d) Veränderungen der Schadenstelle möglichst zu vermei-
den, solange der Versicherer nicht zugestimmt hat.

2. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit
nach Nr. 1 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entspricht.

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverlet-
zung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflich-
tet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt
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oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des
Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann voll-
ständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 13 Wegfall der Entschädigungspflicht aus besonderen
Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des
Versicherungsfalls

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräfti-
ges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Ver-
sicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche
Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob
fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, sei-
ne Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis
zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungs-
falls

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei,
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig
über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Ent-
schädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen
versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so
gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 14 Reparaturauftrag; Zahlung und Verzinsung der Ent-
schädigung

1. Bei Naturalersatz (§ 11 Nr. 1) ist der Reparaturauftrag
unverzüglich zu erteilen.

2. Ist Entschädigung in Geld zu leisten (§ 11 Nr. 2 und Nr. 3 ),
gilt:

a) Fälligkeit der Entschädigung

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach
Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszah-
lung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindes-
tens zu zahlen ist.

b) Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

aa) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb
eines Monats nach Meldung des Schadens geleis-
tet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

bb) Der Zinssatz beträgt 4 % pro Jahr, soweit nicht aus
einem anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu
zahlen ist.

cc) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschä-
digung fällig.

c) Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 2 b ist der
Zeit raum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers die Entschädi-
gung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

d) Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

aa) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versi-
cherungsnehmers bestehen;

bb) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfah-
ren gegen den Versicherungsnehmer oder sei-
nen Repräsentanten aus Anlass dieses Versi-
cherungsfalls noch nicht abgeschlossen ist;

cc) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung
von Realgläubigern nicht erfolgte.

§ 15 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 16 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall

1. Für die in gleicher Art und Güte ersetzten Sachen besteht
der Versicherungsvertrag unverändert fort. Werden Sachen
nicht in gleicher Art und Güte ersetzt, besteht Versiche-
rungsschutz nur, sofern dies vereinbart ist.

2. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Sie
muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zu-
gegangen sein.

a) Kündigung durch den Versicherungsnehmer

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi-
gung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirk-
sam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestim-
men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt,
spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode, wirksam wird.

b) Kündigung durch den Versicherer

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam.

c) Form der Kündigung

Die Kündigung nach a und b ist in Textform zu erklären.

§ 17 Schriftliche Form; Zurückweisung von Kündigungen;
Anzeigen/Willenserklärungen

1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind
die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und An-
zeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die
unmittelbar gegen über dem Versicherer erfolgen, in Text-
form abzugeben.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle ge-
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richtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zu-
gang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Wil-
lenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.

Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht ange-
zeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt 3 Tage nach
der Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 18 Vertretervollmacht

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegen-
zunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages,

b) eines bestehenden Versicherungsverhältnisses ein-
schließlich dessen Beendigung,

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des
Vertrages und während des Versicherungsverhältnis-
ses.

2. Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder de-
ren Nach träge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlun-
gen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit
der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur ge-
gen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der
Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahr-
lässigkeit nicht kannte.

§ 19 Gerichtsstand

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsver-
treter

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zi-
vilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung ei-
nes solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist
aus schließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhe-
bung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

§ 20 Veräußerung der versicherten Sache und deren
Rechtsfolgen

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs (bei Immobilien das Datum des Grundbuchein-
trages) an dessen Stelle der Erwerber in die während
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungs-
verhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des
Versicherungsnehmers ein.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie,
die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufen-
de Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis er-
langt.

2. Kündigungsrechte

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versi-
cherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von ei-
nem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht er-
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung aus-
geübt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhält-
nis mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden
Versicherungsperiode in Textform zu kündigen.

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung inner-
halb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausge-
übt wird.

c) Im Falle der Kündigung nach a und b haftet der Veräu-
ßerer allein für die Zahlung der Prämie.

3. Anzeigepflichten

a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer
oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu
dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versi-
cherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer be-
stehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen
hätte.

c) Abweichend von b ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

§ 21 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch ge-
gen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versi-
cherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt.
Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versiche-
rungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der
Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine
Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher
Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend ge-
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macht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden
vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht un-
ter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften
zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf
den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Ver-
sicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Drit-
ten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verlet-
zung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen;
die Beweislast für das Nicht vor liegen einer groben Fahr-
lässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 22 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
3 Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in
dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von
den Anspruch begründenden Umständen und der Person
des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrläs-
sigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberech-
nung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der
in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers
beim Anspruchsteller nicht mit, soweit dieser Zeitraum
nach Beginn der Verjährung liegt.

§ 23 Anwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.


